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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im Oktober 1990 hatte Ständerat Cottier (cvp, FR) eine parlamentarische Initiative
hinsichtlich des Bundesbeschlusses über die Förderung der kantonalen Miet- und
Hypothekarzinszuschüsse eingebracht, welche von der zuständigen Kommission
genehmigt worden war. Gut ein Jahr später, nach Abschluss des
Vernehmlassungsverfahrens, legte die Kommission sie dem Plenum sowie dem
Bundesrat vor. In seiner Stellungnahme vom 26. Februar wies letzterer die Initiative
zurück, da seiner Ansicht nach die darin geforderten Einzelmassnahmen, deren
Auswirkungen zudem nicht immer absehbar seien, hinter einer globaleren und
koordinierteren Lösung, wie sie vom Bundesrat im Rahmen des Geschäfts
„Weiterentwicklung im Bodenrecht“ in die Wege geleitet worden sei, zurückzutreten
hätten.

Diese Erläuterungen sowie die negativen Reaktionen während der Vernehmlassung
überzeugten die Ständeratskommission, so dass sie in der Frühjahrssession dem
Plenum den Rückzug der Initiative bekanntgab. Freilich wurde der Bundesrat in einer
als Ersatz dazu eingereichten Kornmissionsmotion aufgefordert, gestützt auf die
Abklärungen der im September 1991 eingesetzten Studienkommission «bis Ende 1993
geeignete Massnahmen vorzuschlagen, die im Sinne einer subsidiären und zeitlich
befristeten Bundeshilfe eine Subjekthilfe im Wohnungswesen ermöglichen». 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.1992
DIRK STROHMANN

Eine letztes Jahr von Paul Rechsteiner (sp, SG) eingereichte parlamentarische Initiative
für ein gesetzliches Vorkaufsrecht für Mieterinnen und Mieter wurde von der
zuständigen Nationalratskommission im Februar mit zwölf zu zehn Stimmen
angenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.1992
DIRK STROHMANN

Drei Vorstösse bürgerlicher Parlamentarier und Vertreter des
Hauseigentümerverbandes zielten in der Sommersession auf eine Deregulierung im
Mietwesen ab. Zwei parlamentarische Initiativen Hegetschweiler (fdp, ZH) (92.445 /
93.429) von 1992 und 1993 verlangten in Form ausgearbeiteter Entwürfe Änderungen
des erst 1990 in Kraft getretenen revidierten Mietrechts. Dieses habe die Stellung des
Vermieters verschlechtert und halte private Investoren vom Wohnungsbau ab.
Insbesondere forderte der Initiant die Abschwächung von Mietrechtsnormen in den
Bereichen Anfechtbarkeit der Anfangsmiete, Kündigung und ihre Erstreckung,
vorzeitige Rückgabe des Mietobjektes, Mietzinsdepot, Mängelbehebung und Erneuerung
des Mietobjektes, Untermiete und Eigenbedarf. Mit der zweiten, ergänzenden Initiative
forderte der Initiant eine klare Regelung des Mietzinsvorbehalts. Danach müsste jeder
Vermieter das Recht haben, nach zweijähriger Frist eine Erhöhungsmöglichkeit der
Mieten auch ohne Vorbehalt geltend machen zu können. Eine parlamentarische
Initiative Ducret (cvp, GE) (93.421) von 1993 forderte ausserdem, den durch die
geltenden Bestimmungen möglichen Widerspruch, dass der von einer zuständigen
Verwaltungsbehörde bestimmte Mietzins von einer richterlichen Instanz als
missbräuchlich erklärt werden könne, mit einer Änderung im Mietrecht zu verhindern.
Die vorberatende Rechtskommission des Nationalrates beschloss, den drei Initiativen
Folge zu geben, da sich das neue Mietrecht tätsächlich in verschiedenen Punkten nicht
bewährt habe und äusserst kompliziert und unüberschaubar sei. Der Nationalrat folgte
der Empfehlung seiner Kommission gegen den Widerstand der SP und der GP mit 94 zu
73 bzw. mit 105 zu 64 Stimmen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.1994
EVA MÜLLER
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Mieterinnen und Mieter erhalten kein gesetzliches Vorkaufsrecht, wenn der Vermieter
die Wohnung verkaufen will. Mit 84:55 Stimmen lehnte der Nationalrat entgegen einer
knappen Kommissionsmehrheit eine parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG)
ab, welche damit die Rechte von Mietern verbessern und eine breitere Streuung des
Wohneigentums erreichen wollte. Vergebens erinnerte der Initiant daran, dass es sich
hier um ein in den achtziger Jahren, vor der Abstimmung über die Stadt-Land-Initiative
abgegebenes Versprechen handle. Die Gegner machten geltend, dass das
Mietervorkaufsrecht die Vertragsfreiheit des Eigentümers einschränke. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.1995
EVA MÜLLER

1994 hatte der Nationalrat gegen den Widerstand von SP und Grünen drei
parlamentarischen Initiativen Folge gegeben, die auf eine Deregulierung im Mietwesen
abzielen. Die zwei Initiativen Hegetschweiler (fdp, ZH) (92.445 / 93.429) verlangen im
Sinne einer Liberalisierung des Mietrechts eine Revision von 19 Artikeln des
Obligationenrechts. Die Initiative Ducret (cvp, GE) (93.421) will verhindern, dass
Mietzinse, die durch kantonale Behörden aufgrund kantonalen Rechts festgelegt
werden, vor dem Zivilrichter als missbräuchlich angefochten werden können. Die
Kommission für Rechtsfragen, die beauftragt worden war, eine Vorlage auszuarbeiten,
wartete noch die in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs erfolgte ständerätliche
Überweisung der Motion Baumberger zur Marktmiete (92.3576) und die
Verordnungsänderung des Bundesrates zur VMWG ab, die für die Initiativen von
Bedeutung sind. Im Anschluss daran setzte sie eine Subkommission ein, die
Gesetzesentwürfe im Sinne der Initiativen ausarbeiten wird. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1996
EVA MÜLLER

Im letzten Jahr hatte die Rechtskommission (RK) des Nationalrates eine Subkommission
eingesetzt, die Gesetzesentwürfe im Sinne von zwei parlamentarischen Initiativen
Hegetschweiler (fdp, ZH) (92.445 / 93.429) und einer Initiative Ducret (cvp, GE) (93.421)
ausarbeiten sollte. Alle drei zielten auf eine Deregulierung des Mietrechts ab. Die
Subkommission und danach die RK konnten sich aber nur in wenigen der insgesamt 34
Änderungsanträge auf Beschlüsse einigen, die der ursprünglichen Stossrichtung der
Initiativen entsprachen, nicht zuletzt wegen dem konsequenten Widerstand von
Mieterseite. Auf Antrag der RK schrieb der Nationalrat die drei parlamentarischen
Initiativen deshalb ab. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.1997
EVA MÜLLER

Ebenfalls in der Herbstsession beriet der Nationalrat eine parlamentarische Initiative
Thanei (sp, ZH), welche eine Verstärkung des Kündigungsschutzes bei
Mietverhältnissen forderte. Während das bisherige Mietrecht bei Verzug der Zahlung
von fälligen Mietzinsen und Nebenkosten nach unbenütztem Ablauf einer Frist eine
Kündigung des Mietverhältnisses vorsieht, beantragte der Vorstoss, die Kündigung auf
die Zahlung fälliger Mietzinse zu beschränken, da die Nebenkosten in den letzten
Jahren stark angestiegen seien und der Mieter diesen Forderungen allenfalls nicht auf
der Stelle nachkommen könne. Der Nationalrat beschloss mit grosser Mehrheit, der
Initiative keine Folge zu geben und schloss sich der vorberatenden Kommission RK-NR
an, die aufgrund bestehender Regelungen zum Schutz der Mieter eine solche Änderung
als unnötig erachtete. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
MARLÈNE GERBER

Wie eine Vielzahl anderer Vorstösse verlangte eine parlamentarische Initiative
Lachenmeier-Thüring (gp, BS) verstärkte Anstrengungen zur energetischen
Gebäudesanierung. Um vermehrte Anreize zu schaffen, welche Hauseigentümer zur
Sanierung ihrer Liegenschaft bewegen würden, wollte der Vorstoss die Beteiligung der
Vermieter an den Energiemehrkosten bei schlecht isolierten Mietwohnungen und
damit eine Änderung des Mietrechts. Da die anfallenden Kosten zwischen Mieter und
Vermieter aufgeteilt würden, bestünde noch immer ein Anreiz zum vernünftigen
Heizverhalten auf Seiten der Mieter. Der Nationalrat entschloss sich jedoch mit
deutlicher Mehrheit, der Initiative keine Folge zu geben. Er folgte dabei der Mehrheit
der Kommission, welche darauf hinwies, dass sich der Nachweis der
Energiemehrkosten in der Praxis als äusserst schwierig gestalten würde. Des Weiteren
wies die Kommission auf die per Januar 2008 in Kraft getretene Revision der
Verordnung über Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) hin,
welche für den Vermieter bereits Anreize zur energetischen Gebäudesanierung
geschaffen habe, indem die Kosten solcher Verbesserungen als wertvermehrende
Investitionen dem Mieter übertragen werden können. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
MARLÈNE GERBER
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Mit 12 zu 10 Stimmen sprach sich die erstberatende nationalrätliche Kommission für
Rechtsfragen (RK-NR) im August 2014 dafür aus, einer parlamentarischen Initiative
Feller (fdp, VD) zur Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen
Referenzzinssatz Folge zu geben. Als übersetzter und somit unzulässiger Ertrag gilt bis
anhin eine Nettorendite des Vermieters, die 0,5% des hypothekarischen
Referenzzinssatzes übersteigt. Der Initiant erachtete den einheitlichen
Referenzzinssatz, der auf den durchschnittlichen Hypothekarzinsforderungen der
Banken beruht, als künstlich und abstrakt. Ebendiese Argumentation brachte auch die
Grüne Fraktion zur Begründung ihrer parlamentarischen Initiative vor, die den
Mietzinssatz vom hypothekarischen Referenzzinssatz entkoppeln wollte. In der
zeitgleich mit der parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) stattfindenden
Behandlung beantragte die RK-NR ihrem Rat jedoch mit 10 zu 9 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, dem grünen Anliegen keine Folge zu geben. Als Gegenargument brachten
Mitglieder der Kommissionsmehrheit unter anderem an, dass eine Orientierung am
Landesindex für Konsumentenpreise, die die Grüne Fraktion als Alternative zur
Koppelung an den hypothekarischen Referenzzinssatz forderte, bereits im Rahmen
einer 2004 stattgefundenen Volksabstimmung über den indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ abgelehnt worden war. Ebendiese Forderung
enthielt auch die 2010 im Parlament gescheiterte Mietrechtsrevision. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.08.2014
MARLÈNE GERBER

Da sich die RK-SR im November 2014 einer knappen Mehrheit der RK-NR
entgegengestellt hatte und einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) zur
Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen Referenzzinssatz keine
Folge geben wollte, gelangte das Geschäft zur Beratung in den Nationalrat. Dort ergab
sich in der Herbstsession 2015 die kuriose Situation, dass auch die nationalrätliche
Kommission unterdessen – gar grossmehrheitlich – für keine Folge geben einstand. Die
Kommissionssprecherinnen Chevalley (glp, VD) und Schneider Schüttel (sp, FR)
begründeten diesen Kurswechsel mit folgenden Überlegungen. Man sei zum Schluss
gelangt, dass ein Vorpreschen mittels parlamentarischer Initiative nicht sinnvoll sei. Das
komplexe Thema sei ganzheitlich im Rahmen einer Mietrechtsrevision anzugehen, wo
der Bundesrat nicht umgangen werde und die Interessen der verschiedenen Akteure
durch ein Vernehmlassungsverfahren mitberücksichtigt werden können. Ferner biete
die parlamentarische Initiative keine alternativen Lösungen, sondern poche lediglich
auf die Abschaffung der bestehenden Lösung. Yves Nidegger (svp, GE) konterte für die
Minderheit, dass eine parlamentarische Initiative der Grünen mit einem konkreten
Alternativvorschlag, namentlich die Orientierung der Mietzinse am Landesindex für
Konsumentenpreise, im Vorjahr mit der Begründung abgelehnt worden war, die
präsentierte Lösung sei zu konkret und liesse dem Parlament zu wenig
Gesetzgebungsspielraum. Es sei offensichtlich, dass eine alternative Lösung gefunden
werden müsse, nur würden die Meinungen über die Art dieser auseinander gehen,
weswegen man bei Ablehnung der parlamentarischen Initiative Gefahr laufe, dass
schlussendlich gar nichts unternommen werde. Mit  81 ablehnenden Stimmen aus den
geschlossen auftretenden Fraktionen der GLP, SP und der Grünen, mit mehrheitlicher
Unterstützung der BDP und CVP, obsiegte das gegnerische Lager knapp über 78
Stimmen aus FDP, SVP und Minderheiten der BDP und CVP, womit das Anliegen beerdigt
wurde. Niemand enthielt sich der Stimme. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER

Uneinig zeigten sich die beiden Rechtskommissionen 2016 gegenüber einer
parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH), die strengere Regeln zur Zulässigkeit der
Untermiete schaffen will. Nach geltendem Recht muss die Mieterschaft den Vermieter
lediglich über die Untermiete informieren. Dieser kann sie gemäss Art. 262 Abs. 2
Obligationenrecht nur dann verweigern, wenn die Mieterschaft die Konditionen der
Untermiete nicht offenlegt, diese im Vergleich zum Hauptmietvertrag missbräuchlich
sind und/oder dem Vermieter daraus wesentliche Nachteile erwachsen. Dabei könnte
die Vermieterin neben den bereits bestehenden Regelungen die Zustimmung auch
verweigern, wenn die Untermietdauer zwei Jahre überschreitet. Zudem würde ihr das
Recht einberaumt, bei ausbleibender oder fehlerhafter Information über das
Untermietverhältnis von Seiten des Mieters den bestehenden Mietvertrag nach
unbeachteter Mahnung innert 30 Tagen zu kündigen. Im Mai beschloss die RK-NR mit 15
zu 10 Stimmen, der Initiative Folge zu geben. Die RK-SR widersetzte sich dieser Ansicht
mit 4 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, weswegen die Vorlage zurück an die
nationalrätliche Kommission ging, um eine Empfehlung zuhanden des Nationalrats zu
fassen, welcher sich als nächstes mit dem Anliegen auseinanderzusetzen hat. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
MARLÈNE GERBER
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Entgegen ihrer ursprünglichen Beschlusfassung entschied die RK-NR im Februar 2017
mit Stichentscheid ihres Präsidenten Jean Christophe Schwaab (sp, VD), dem
Nationalrat zu empfehlen, der parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH) zur
Verschärfung der Regelungen zur Vermeidung von missbräuchlichen Untermieten
keine Folge zu geben. Die Kommission begründete ihren Entscheid damit, dass sie die
bestehenden Regelungen zum Schutze vor missbräuchlichen Untermieten als
ausreichend erachte, und dass es sich beim Vorliegen missbräuchlicher
Untermietverhältnisse nur um wenige Fälle handle. Zwar anerkenne sie die Probleme,
welche mit der Untervermietung via Airbnb oder ähnliche Plattformen entstünden,
erachte den von der Initiative eingeschlagenen Weg jedoch nicht als gangbar, um diese
Problematik anzugehen. Von diesen Argumenten liess sich der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2017 jedoch nicht beeindrucken und gab, der Minderheit Schwander
(svp, SZ) folgend, dem Anliegen mit 109 zu 77 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. Die
Linke, die das Anliegen zusammen mit der GLP-Fraktion geschlossen bekämpfte, wurde
lediglich von einer kleinen Minderheit der CVP/EVP-Fraktion sowie von einer etwas
deutlicheren Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion unterstützt. Neben ihrer
Schwesterkommission erfuhr auch die RK-SR einen Sinneswandel und paradoxerweise
verhalf gerade dies der parlamentarischen Initiative zum definitiven Erfolg: Mit recht
deutlichen 6 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich die ständerätliche
Rechtskommission entgegen ihres im Vorjahr gefassten Beschlusses Ende April 2017 für
Folge geben aus. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.04.2017
MARLÈNE GERBER

HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) störte sich an einem im Mai 2016 gefällten
Bundesgerichtsentscheid, der festlegte, dass Mieterinnen und Mieter bei der
Anfechtung des Anfangsmietzinses keinen separaten Nachweis erbringen müssen, dass
sie lange und vergeblich nach preiswerteren Alternativen gesucht hätten, sofern die
Wohnungsknappheit – gemessen an der Leerwohnungsziffer –  als offensichtlich gilt.
Aus diesem Grund beabsichtigte er mittels parlamentarischer Initiative, die Hürden für
die Anfechtung des Anfangsmietzinses anzuheben, wobei vom Mieter auch bei
vorliegender Wohnungsknappheit ein Nachweis verlangt wird (bspw. durch Aufzeigen
erfolgloser Suchbemühungen), dass er sich beim Abschluss des Mietverhältnisses in
einer klaren Notlage befand. Die RK-NR gab dem Anliegen im Juni 2017 mit deutlicher
Mehrheit (18 zu 6 Stimmen) Folge, da sie den im Vertragsrecht geltenden Grundsatz von
Treu und Glauben mit dem Bundesgerichtsurteil in Frage gestellt sah. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2017
MARLÈNE GERBER

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demande une modification du régime de
l'imposition du logement par le biais d'une initiative parlementaire. D'une part, elle
souhaite l'abrogation de l'imposition de la valeur locative. D'autre part, que les coûts
immobiliers rattachés au logement occupé par son propriétaire, en particulier les
intérêts passifs, ne soient plus déductibles. Le régime de l'imposition de la valeur
locative représenterait une charge importante pour les contribuables âgés et inciterait
les ménages privés à s'endetter davantage. Sa requête reprend les recommandations du
comité consultatif "Avenir de la place financière". 
Le Conseil fédéral, conscient du problème, renonce pour l'instant  à proposer une
modification du régime de l'imposition du logement, puisque les tentatives
précédentes ont jusqu'à présent échouées. La CER-CN, par 17 voix contre 7 et 1
abstention, décide de ne pas donner suite. Jugeant précoce l'instauration d'un
changement de régime, la majorité de la commission souhaite d'abord soustraire les
résidences secondaires à ce changement de système. Une minorité propose d'y donner
suite, afin de pouvoir débattre de la possibilité d'un changement de système lors de la
mise en œuvre de l'initiative (17.400). Le Conseil national, par 128 contre 53, suit la
proposition de la majorité de sa commission. L'initiative parlementaire est alors
liquidée. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
DIANE PORCELLANA

Karl Vogler (pcs, OW) propose l'ajout d'un quatrième alinéa à l'article 160 al.1 du Code
des obligations, précisant que, pour les majorations échelonnées du loyer, la forme
écrite est suffisante. En abrogeant l'obligation de recourir à une formule agréée par le
canton pour notifier chacune des majorations prévues par un contrat de bail fixant une
majoration échelonnée du loyer, la charge administrative peut être réduite sans que la
position juridique du locataire ne soit affaiblie. Sans opposition, la CAJ-CN décide de
donner suite à l'initiative parlementaire. Elle est donc transmise à la CAJ-CE pour
l'examen préalable. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.10.2017
DIANE PORCELLANA
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Olivier Feller (plr, VD) propose, par l'ajout d'un nouvel alinéa à l'article 269d du Code
des obligations, d'autoriser la signature reproduite par un moyen mécanique pour
toute modification unilatérale d'un contrat de bail. Selon lui, cela permettra de réduire
le travail administratif des propriétaires institutionnels et des gérants d'immeubles, s'ils
peuvent apposer une signature sous la forme d'un fac-similé sur les formules officielles
requises. Il rappelle que dans le cadre de la motion (07.3159), classée sans débat
parlementaire, le Conseil fédéral avait alors admis que l'exigence d'une signature
autographe constituait un formalisme excessif, l'utilisation de la formule officielle
agréée par le canton étant suffisante pour protéger les locataires. Par 17 voix contre 6,
la CAJ-CN décide de donner suite à l'initiative. Celle-ci est alors transmise à la CAJ-
CE. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2017
DIANE PORCELLANA

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Olivier Feller (fdp, VD), seines Zeichens
Generalsekretär der Fédération romande immobilière, die gesetzliche Festlegung von
Kriterien zur Bestimmung missbräuchlicher Mietzinse. Insbesondere bei Altbauten
führe die Berechnung der Rendite, wonach sich der zulässige Ertrag aus den
ursprünglichen Erwerbskosten plus den nachträglich getätigten, wertvermehrenden
Investitionen ergibt, gemäss aktueller Rechtsprechung zu unrealistischen Werten. Der
Waadtländer Nationalrat verwies ferner auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem
Jahr 1986, gemäss welchem die Rendite der ursprünglich investierten Eigenmittel nicht
mehr als 0.5 Prozentpunkte über den massgeblichen Hypothekarzinssätzen zu liegen
kommen dürfe. Der Initiant machte geltend, dass diese zu gegebener Zeit 5.5 Prozent
betragen hätten, während der aktuelle Referenzzinssatz nur bei 1.5 Prozent liege und
diese Regelung deswegen nicht mehr zeitgemäss sei. Künftig soll die
Eigenkapitalrendite als übersetzt gelten, wenn sie den geltenden hypothekarischen
Referenzzinssatz um mehr als 2 Prozentpunkte übersteigt. Dieser Regelung nicht
unterstellt werden sollen hingegen Immobilien, die 20 Jahre oder älter sind oder bei
denen die Höhe der Investitionskosten aus anderen Gründen nicht bekannt ist. Bei
solchen Bauten sollen Mietzinse als missbräuchlich gelten, wenn sie nicht im Rahmen
der orts- und quartierüblichen Mieten liegen. 
Die RK-NR teilte die Ansicht des Initianten und gab dem Anliegen im Juli 2018 mit 13 zu
8 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. An derselben Sitzung befürwortete sie drei
weitere parlamentarische Initiativen, welche die Vermieterseite in dieser Sache zu
stärken beabsichtigten (17.493, 17.514, 17.515). Mieterverbandspräsident Carlo
Sommaruga (cvp, GE) und Urheber zweier weiterer parlamentarischen Initiativen
(17.459, 17.502), die gleichentags behandelt und denen nicht Folge gegeben wurden,
äusserte gegenüber den Medien die Referendumsdrohung für den Fall, dass die
Anliegen der Vermieterseite tatsächlich durchkommen würden. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Der Präsident der Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI Suisse),
Philippe Nantermod (fdp, VS), wollte mit zwei parlamentarischen Initiativen (17.514,
17.515) erreichen, dass missbräuchliche Mietzinse nur noch in Zeiten von
Wohnungsmangel geltend gemacht werden können. Auf einem Markt, auf dem das
Angebot genügend gross sei und eine Nachfrage bestehe, könnten «eindeutig gerechte
Mieten festgesetzt werden». Bei Befürwortung der Initiativen müssten Art. 269
(Missbräuchliche Mietzinse – Regel) und Art. 270 (Anfechtung des Anfangsmietzinses)
des Obligationenrechts angepasst werden. Die RK-NR gab im Sommer 2018 beiden
Anliegen mit knappen Mehrheiten folge. Gleichentags befürwortete sie zwei weitere
parlamentarische Initiativen (17.491, 17.493), die in dieser Sache ebenfalls auf eine
stärkere Wahrung der Interessen der Vermieter abzielen. Eine parlamentarische
Initiative Sommaruga (17.459), welche die bedingungslose Anfechtung des
Anfangsmietzinses fordert, lehnte die Kommission an ebendieser Sitzung ab. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie drei weiteren parlamentarischen Initiativen, welche die Vermieterseite in
Streitigkeiten um missbräuchliche Mieten stärken wollte (17.491, 17.514, 17.515), gab die
RK-NR im Juli 2018 auch einer parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH) Folge, die
beweisbare Kriterien für die Orts- und Quartierüblichkeit der Mieten im Mietrecht
festhalten wollte. Dem Präsidenten des Hauseigentümerverbands (HEV) ging die
Rechtsprechung bezüglich Anforderungen an die Orts- und Quartierüblichkeit zu weit.
Die Anforderungen seien zu wenig praxisnah oder, falls der Nachweis erbracht werden
könne, sei dies nur mit sehr hohem Aufwand möglich. Vermieter seien keine
Immobilienfachexperten und nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit
benötigter Informationen gestalte es sich als schwierig bis unmöglich, Objekte zu
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finden, die ähnliche Eigenschaften bezüglich Lage, Grösse, Ausstattung, Zustand und
Bauperiode ausweisen. Aus diesem Grund schlug Nationalrat Egloff vor, Art. 269a des
Obligationenrechts durch diverse Punkte zu konkretisieren. So soll festgehalten
werden, dass der Zustand und die Ausstattung anhand dreier Kategorien (einfach, gut,
sehr gut) zu bestimmen seien. Ferner sollen drei taugliche Objekte zum Vergleich
ausreichen und nach 1930 erstellte Gebäude mit Gebäuden verglichen werden können,
deren Baujahr bis zu 20 Jahre vom Baujahr des interessierenden Objekts abweicht.
Sofern vorhanden sollten auch ausreichend differenzierte Statistiken des Bundes oder
der Branche zum Vergleich zugelassen werden können. Die Kommission fällte ihren
positiven Entscheid mit 13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Gleichentags empfahl sie
eine parlamentarische Initiative Sommaruga (17.459) zur Ablehnung, die der Mieterseite
in jedem Fall erlauben möchte, den Anfangsmietzins anzufechten. 19

Der Präsident des Schweizerischen Mieterverbandes, Carlo Sommaruga (sp, GE), wollte
mit einer parlamentarischen Initiative bezwecken, dass innert 30 Tagen nach
Übernahme des Mietobjekts jeder Anfangsmietzins bei der Schlichtungsbehörde als
missbräuchlich angefochten  werden kann. Gemäss geltendem Recht ist dies nur
möglich, wenn der Vermieter die Miete für dieselbe Sache im Vergleich zu vorher stark
erhöht hat oder sich der Mieter wegen einer persönlichen oder familiären Notlage oder
aufgrund der Marktverhältnisse zum Vertragsabschluss gezwungen sah. Der
Sozialdemokrat basierte seine Argumentation auf Statistiken, gemäss welchen
Mieterhöhungen hauptsächlich auf den Abschluss neuer Mietverträge zurückzuführen
sind. Eine Raiffeisen-Studie komme ferner zum Schluss, dass Mietzinse bei korrekter
Anwendung des Mietrechts im Vergleich zur aktuellen Lage eigentlich um einiges tiefer
liegen müssten. Eine systematische Anfechtungsmöglichkeit stelle deshalb ein
geeignetes Mittel zur Bekämpfung von missbräuchlichen Mieten dar. Bei der RK-NR, die
das Geschäft im Juli 2018 beriet, stiess der Initiant jedoch auf unzureichendes
Wohlwollen. Die Kommission beantragte mit 16 zu 7 Stimmen, der Initiative keine Folge
zu geben, und stellte sich im gleichen Zuge durch Befürwortung von vier
parlamentarischen Initiativen aus dem bürgerlichen Lager zur selben Sache (17.491,
17.493, 17.514, 17.515) auf die Seite der Vermieter. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Neben fünf weiteren das Mietwesen betreffende parlamentarischen Initiativen (17.459,
17.491, 17.493, 17.514, 17.515) diskutierte die RK-NR im Juli 2018 auch eine
parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE), die ältere Menschen besser vor
missbräuchlichen Mietkündigungen schützen möchte. Der Initiant und Präsident des
Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes (SMV) wollte im Mietrecht
spezifizieren, dass älteren Menschen nur bei Vorliegen wichtiger Gründe gekündigt
werden darf und der Vermieter im gegebenen Fall in der Pflicht steht, der Mieterpartei
eine alternative Mietlösung in unmittelbarer Nähe und zu vergleichbaren Konditionen
vorzuschlagen. Gerade ältere Menschen würden bei einem Umzug vor grosse
Herausforderungen gestellt; das Durchbrechen der gewohnten Routine und ein
allfälliger Verlust des sozialen Umfelds im Quartier wiegten bei dieser Personengruppe
besonders schwer, so der Initiant. Die RK-NR beantragte jedoch mit 15 zu 7 Stimmen,
der Initiative keine Folge zu geben. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie der thematisch eng verwandten parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD;
Pa.Iv. 16.459) gab die RK-SR im August 2018 auch einer parlamentarischen Initiative
Vogler (csp, OW) ohne Gegenstimme Folge. Letztere sieht ebenfalls eine Erleichterung
im Bereich der Formularpflicht vor. Damit müsste der Vermieter in Zukunft zur
Information der Mietzinserhöhung, die auf einem Mietvertrag mit vereinbarten
Mietzinsstaffelungen beruht, kein vom Kanton beglaubigtes amtliches Formular mehr
verwenden. Der Initiant argumentiert, dass der Einsatz eines solchen Formulars bei der
Staffelmiete verwirrlich und irrational sei, da der Mieter gegen die einzelnen Staffeln
nur im Rahmen der Anfangsmietzins-Anfechtung Einwand erheben kann und danach
nicht mehr. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER
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Neben der parlamentarischen Initiative Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) verlangte auch
die parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD) Erleichterungen im Bereich der
Formularpflicht. Konkret verlangte sie, dass bei Mitteilungen einer Mietzinserhöhung
eine auf mechanischem Wege nachgebildete Unterschrift auf dem offiziellen Formular
zulässig und der eigenhändigen Unterschrift gleichzusetzen sei. Wie dem Anliegen
Vogler leistete die RK-SR im August 2018 auch diesem Geschäft ohne Gegenstimme
Folge. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER

Nach der deutlichen Niederlage in der RK-NR erlitt die parlamentarische Initiative
Sommaruga (sp, GE) mit der Forderung eines generellen Anspruchs auf Anfechtung des
Anfangsmietzinses in der Herbstsession 2018 im Nationalrat endgültig Schiffbruch. Den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Grünen und SP (55 Stimmen) stand ein ebenso
geschlossener Block aus allen restlichen Fraktionen gegenüber (140 Stimmen).
Unterdessen ging es den vier bürgerlichen Initiativen zum Mietrecht mit Ausnahme der
Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 17.493) trotz wohlwollender Position der RK-NR in der
Schwesterkommission nicht viel besser (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, 17.515). 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MARLÈNE GERBER

Nachdem sich die RK-NR im Juli 2018 bereits deutlich gegen eine parlamentarische
Initiative Sommaruga (sp, GE) zur Verbesserung des Kündigungsschutzes für ältere
Mieter ausgesprochen hatte, bestätigte der Nationalrat in der Herbstsession 2018
diesen Entscheid, womit das Geschäft erledigt wurde. Ebenso wie eine weitere
parlamentarische Initiative des Präsidenten des Schweizerischen Mieterverbandes
(Pa.Iv. 17.459) lehnte der Nationalrat auch erwähntes Anliegen mit geschlossenen
Blöcken ab: Befürwortenden 52 Stimmen der Ratslinken standen 123 opponierende
Stimmen aus den Fraktionen der GLP, BDP, CVP, FDP und SVP gegenüber. Die Ausnahme
bildeten 2 Enthaltungen aus der SVP-Fraktion. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2018
MARLÈNE GERBER

Nachdem die RK-NR im Juli 2018 einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD)
betreffend die zeitgemässe Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht
grossmehrheitlich Folge geleistet hatte, kam die ständerätliche Schwesterkommission
im November desselben Jahres nach Einholen eines Verwaltungsberichts zu einem
anderen Beschluss. Der Kurzbericht, der die Folgen bei Annahme der diversen hängigen
Anliegen betreffend Mietzinse abzuschätzen hatte, veranlasste eine einstimmige RK-SR
zur Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101). Mit deren Annahme würde der
Bundesrat beauftragt, eine umfassende, zeitgemässe und ausgewogene Revision der
Mietzinsregelungen auszuarbeiten. Der Initiative Feller gab die Kommission mit 0 zu 5
Stimmen bei 8 Enthaltungen keine Folge. Negativ äusserte sich die Kommission
gleichentags auch zu drei weiteren Anliegen im Bereich der Mietzinsregelungen (Pa.Iv.
17.511, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zustimmung erfuhren hingegen zwei parlamentarische
Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493). 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Mit 6 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen schloss sich die RK-SR im November 2018 ihrer
Schwesterkommission an und gab einer parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH)
Folge. Damit soll der Vermieterseite unter anderem die Suche nach Vergleichsobjekten
erleichtert werden, die als Beweis für die Orts- und Quartierüblichkeit des
geforderten Mietzinses beigezogen werden können. Die Kommission gab gleichentags
einer weiteren, thematisch ähnlich gelagerten Initiative des HEV-Präsidenten Folge
(Pa.Iv. 16.451). 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Gleich zwei parlamentarischen Initiativen von HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) gab
die RK-SR im November 2018 Folge. Während die eine die Beweisbarkeit der Orts- und
Quartierüblichkeit der Mieten erleichtern will (Pa.Iv. 17.493), beabsichtigt die andere die
Anhebung der Hürden für die Anfechtung des Anfangsmietzinses. Demnach soll das
Vorliegen der Wohnungsknappheit gemessen an objektiven Kriterien wie der
Leerwohnungsziffer nicht als ausreichender Grund für die Anfechtung betrachtet
werden, wie dies das Bundesgericht jüngst geurteilt hatte. Die ständerätliche
Rechtskommission fällte ihren Beschluss mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung und folgte
damit ihrer erstberatenden Schwesterkommission. 
Weniger erfolgreich waren hingegen zwei parlamentarischen Initiativen von Seiten der
SP: Gleichentags gab die Kommission nämlich einer parlamentarischen Initiative
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Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 17.511), welche den Schutz vor missbräuchlichen Mieten
verstärken wollte, deutlich keine Folge. Ähnlich klar war bereits in der Herbstsession
eine mit dem gleichen Zweck lancierte parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE;
Pa.Iv. 17.459) im Nationalrat gescheitert. 28

Ebenso wie die parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 17.459), verlangte
die im Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) die
bedingungslose Möglichkeit zur Anfechtung des Anfangsmietzinses innert 30 Tagen
nach Übernahme der Sache. Doch auch sie scheiterte in der Rechtskommission des
zuständigen Erstrates: Die RK-SR, welche das Anliegen im November 2018 mit diversen
weiteren, sachverwandten Anliegen von Seiten der Vermieter beriet, gab dem Geschäft
mit 2 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge. Die Mehrheit der bürgerlichen
Initiativen erlitt dasselbe Schicksal (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Folge erteilte
die Kommission einzig zwei parlamentarischen Initiativen Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 16.451
und Pa.Iv. 17.493). An derselben Sitzung beschloss die Kommission zudem die
Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101), mit welcher angesichts der
zahlreichen Vorstösse und Anliegen eine umfassende Revision der Mietzinsregelungen
ins Auge gefasst werden soll. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2018
MARLÈNE GERBER

Im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission gab die RK-SR im November zwei
parlamentarischen Initiativen Nantermod (fdp, VS), welche die Möglichkeiten zur
Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse einschränken wollten, mit deutlichen
Mehrheiten keine Folge (Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zuvor hatte die Kommission bei der
Verwaltung einen Kurzbericht in Auftrag gegeben, worin die Folgen bei Annahme
diverser hängiger Initiativen in dieser und ähnlicher Sache abgeschätzt werden sollten
(vgl. auch Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.493, Pa.Iv. 17.511). Nach Vorliegen des
Berichts kam die Kommission zum Schluss, dass die geltenden Regeln der
Mietzinsgestaltung bei Wohn- und Geschäftsräumen einer grundsätzlichen Überprüfung
zu unterlegen seien, was sie durch Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101)
auch entsprechend beantragte. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2018
MARLÈNE GERBER

Raumplanung

Eine schon sieben Jahre alte parlamentarische Initiative Bundi (sp, GR), deren
Beratung wegen der Totalrevision der Bundesverfassung und aus anderen Gründen
ausgesetzt worden war und die einen neuen Bodenrechtsartikel 22ter fordert, wurde
von einer Kommission des Nationalrats abgelehnt. Diese bejahte allerdings die
Notwendigkeit eines neuen Verfassungsartikels und reichte ihrerseits eine Motion ein,
mit welcher der Bundesrat aufgefordert wird, zur Ablösung der bis Ende 1994
befristeten bodenrechtlichen Sofortmassnahmen und in Ergänzung der bestehenden
Artikel 22ter (Eigentumsgarantie) und 22quater (Raumplanung) einen neuen
Bodenrechtsartikel vorzulegen. Die Kommission nahm dabei weitgehend die
Forderungen der Initiative auf. Die bloss mit 8 zu 6 Stimmen unterlegene
Kommissionsminderheit möchte jedoch an der Initiative festhalten, weil der Weg über
die Motion zu viel Zeit in Anspruch nehme. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.10.1989
CHRISTIAN MOSER

Eine parlamentarische Initiative Thür (gp, AG) verlangte mit einer Änderung des RPG
eine Begrenzung des Siedlungsgebietes und eine dichtere Überbauung, um die
Zersiedelung der Landschaft zu bremsen. Gemäss dem Initianten sollen Bauzonen neu
nur noch Land umfassen, das bereits weitgehend überbaut ist. Der Nationalrat folgte
mit 71 zu 44 Stimmen der Kommissionsmehrheit, die den Vorstoss mit der Begründung
ablehnte, dass die verbindliche Festlegung der Bauzonen und Reservegebiete durch
den Bund als Eingriff in die Kompetenzen der Kantone oder Gemeinden
verfassungswidrig sei. Ausserdem würde eine Baulandverknappung zu einer
Preisexplosion führen. Auch eine parlamentarische Initiative Strahm (sp, BE) (92.428),
die mit einer Änderung des RPG eine Besteuerung von baureifem Land zum
Verkehrswert forderte, um die Baulandhortung zu hemmen und Bauland rascher und
besser verfügbar zu machen, wurde vom Nationalrat klar abgelehnt. Das Anliegen des
Initianten sei nicht im Rahmen des RPG, sondern über das Steuerrecht zu lösen. Die
Kommissionsmehrheit verwies auf den neu vorliegenden Bericht Locher, der den
Einsatz des Steuerrechts für wohnungs- und bodenpolitische Ziele überprüfte. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1995
EVA MÜLLER
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Eine parlamentarische Initiative Bignasca (lega, TI) mit dem Titel Retten der «Rustici»
forderte, dass typische ländliche Bauten in kulturgeschichtlich wertvollen Landschaften
der Kantone renoviert, umgebaut oder wiederaufgebaut sowie als Zweitwohnungen
verwendet werden können, ohne dass dafür die entsprechende Infrastruktur -
namentlich ein Anschluss an eine Kläranlage - geschaffen werden muss. Der Nationalrat
gab der Initiative, u.a. weil sie gegen die Raumplanungs- und Gewässerschutzartikel der
Bundesverfassung verstosse, mit 86 zu 1 Stimme keine Folge und verwies auf die
eigenen Möglichkeiten des konkret betroffenen Kantons Tessin. Dieser präsentierte
denn auch einen Vorschlag, wie die geschätzten 400 in Wochenendhäuser umgebauten
Rustici mit den gesetzlichen Bestimmungen in Einklang gebracht werden können. Durch
eine Erweiterung der Gesetzesgrundlagen im Tessiner Richtplan soll die
Zweckbestimmung von Rustici geändert werden können, wenn dadurch der Erhalt von
schützenswerter Bausubstanz gewährleistet wird. Unter dieser Voraussetzung sollen
auch ehemalige landwirtschaftliche Nutzgebäude bewohnt werden können, die
ausserhalb der Bauzone stehen. Die baulichen Eingriffe müssten jedoch grundsätzlich
dem geltenden Bundesrecht entsprechen. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.1996
EVA MÜLLER

Eine in der Frühjahrssession von Nationalrat Bosshard (fdp, ZH) eingereichte
parlamentarische Initiative forderte eine umweltgerechte Innenstadtförderung und
bemängelte in diesem Zusammenhang das Bewilligungsverfahren bei Neu- und
grösseren Umbauten in den Innenstädten. Als Folge der grossen umweltrelevanten
Auflagen durch die Baubehörden in den Städten drohe eine Zersiedelung und eine
Zunahme des Agglomerationsverkehrs. Unter dem Strich wirke sich die restriktive
Handhabung der Umweltschutznormen durch die Stadtbehörden immissionsfördernd
statt -eindämmend aus. Der Vorstoss beabsichtigte insbesondere die Definition von
Entwicklungszonen in Gebieten, denen eine überkommunale Bedeutung zukommt.
Innerhalb dieser Zonen soll eine Erhöhung der geltenden Grenzwerte vorgenommen
werden. Der Bundesrat erklärte sich nicht bereit, die Immissionsgrenzwerte generell
herabzusetzen. Das Problem liege nicht in der Gesetzgebung sondern im Vollzug. Der
Initiant zog seinen Vorstoss im Herbst zugunsten einer Motion der UREK-NR (99.3574)
zurück, die den Bundesrat beauftragen will, gesetzliche und organisatorische
Massnahmen zu evaluieren, die die raumplanerisch erwünschte Entwicklung von
städtischen Zentren und Agglomerationen gewährleisten. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.11.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Zürcher SVP-Nationalrat Fehr hatte im vergangenen Jahr eine parlamentarische
Initiative zur Aufhebung des Verbandsbeschwerderechts im Bau- und Planungsbereich
eingereicht. Nach Fehrs Auffassung ist das Verbandsbeschwerderecht veraltet und
erweist sich immer mehr als Hemmschuh für Wirtschaft und Gewerbe. Mit den
geltenden Bestimmungen könnten Umweltschutzorganisationen öffentliche und private
Bauvorhaben mit Beschwerden bis vor das Bundesgericht blockieren, wodurch dem
Wirtschaftsstandort Schweiz grosser Schaden erwachse. Als Beispiele nannte der
Initiant Grossprojekte wie den Flughafen Zürich-Kloten oder die Westumfahrung der
Stadt Zürich. Mit einer Kommissionsminderheit unterstützte Nationalrat Bosshard (ZH)
den Vorstoss. Der Aargauer SVP-Nationalrat Siegrist und die Waadtländerin Ménétrey-
Savary (gp) beantragten hingegen im Namen der Kommissionsmehrheit, der Initiative
keine Folge zu geben. Es könne nicht von einem Willkür- oder Erpressungsinstrument
gesprochen werden. Das Verbandsbeschwerderecht ermögliche vielmehr eine
ausgewogene Vertretung unterschiedlicher Interessen. Verzögerungen entstünden
zudem vor allem durch die überlasteten Behörden und nicht durch das
Verbandsbeschwerderecht. Mit 102 zu 69 Stimmen lehnte der Rat die Initiative ab. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Nach erfolgreicher Differenzbereinigung beschloss das Parlament im Berichtsjahr eine
weitere Änderung des Raumplanungsgesetzes, welche die Haltung von Sport- und
Freizeitpferden in der Landwirtschaftszone erleichtern soll. Dies erfolgte in Umsetzung
einer im Jahre 2004 eingereichten parlamentarischen Initiative Darbellay (cvp, VS) und
diente unter anderem dazu, Landwirten die Haltung von fremden Pferden zu
ermöglichen. Das landwirtschaftliche Gewerbe solle zudem die Möglichkeit erhalten,
zum Zwecke der Pferdehaltung auf dem eigenen Betrieb einen Hartplatz zu errichten.
Umstritten war in den Räten insbesondere, ob es den Kantonen erlaubt sein soll,
einschränkende Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzone zu erlassen. Der
Ständerat lenkte schlussendlich ein und beschloss im Sinne des Nationalrates, auf diese
Möglichkeit zu verzichten. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2013
MARLÈNE GERBER
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Nationalrat Gschwind (cvp, JU) ortete einen Widerspruch in der Unterstützung von
Massnahmen im Bereich der Struktur- und Bodenverbesserung durch das BLW und die
kantonalen Landwirtschaftsämter auf der einen Seite und den Möglichkeiten zur
parzellenweisen Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke auf der anderen Seite.
Er beabsichtigte deswegen mit einer im Jahr 2014 eingereichten parlamentarischen
Initiative, den Kantonen die Kompetenz zu erteilen, Parzellierungen zu verbieten,
wenn ein Betrieb wirtschaftlich rentabel ist, wobei die wirtschaftliche Rentabilität
anhand der Grösse eines Betriebs bestimmt werden sollte. Obwohl die Mehrheit der
WAK-NR mit dem Initianten dahingehend übereinstimmte, dass landwirtschaftliche
Parzellierungen nur sehr zurückhaltend erfolgen sollten, erachtete sie das
Grössenkriterium zur Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebs als nicht
zielgerichteter als die bisherigen Bestimmungen zur Berücksichtigung der regionalen
Strukturentwicklungen. Sie empfahl ihrem Rat deswegen mit 15 zu 10 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte diesem Antrag
in der Wintersession 2015 mit 105 zu 84 Stimmen (1 Enthaltung), womit er das Anliegen
erledigte. Unterstützung erhielt das Anliegen über die Fraktionsgrenzen des Initianten
hinaus lediglich von den Fraktionen der SP und der Grünen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
MARLÈNE GERBER

Im Frühjahr 2018 stand die UREK-NR für die dritte Erneuerung des Fonds Landschaft
Schweiz  für die Periode 2021-2031 ein und gab mit 18 zu 7 Stimmen einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative der UREK-SR Folge. Im Rahmen der 700-
Jahr-Feier der Eidgenossenschaft hatte die Bundesversammlung 1991 mit dem
Gedanken der Nachhaltigkeit den Fonds zum Erhalt und zur Pflege naturnaher
Kulturlandschaften eingerichtet. Mit dem auf CHF 50 Mio. dotierten Fonds Landschaft
Schweiz (FLS), der jeweils für 10 Jahre läuft, konnten bis anhin über 2'500 lokale und
regionale Projekte in allen Landesteilen unterstützt werden. Der Fonds habe sich
bewährt, zeigten sich sowohl die nationalrätliche als auch die ständerätliche
Kommission überzeugt. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
MARLÈNE GERBER

Im August 2018 präsentierte die UREK-SR ihren Entwurf zur Erneuerung des Fonds
Landschaft Schweiz (FLS 2021-2030), zu dessen Ausarbeitung sie nach Zustimmung
der nationalrätlichen Schwesterkommission zur entsprechenden eigenen
parlamentarischen Initiative ermächtigt worden war. Die UREK-SR verabschiedete den
Entwurf, der eine weitere Speisung des Fonds mit CHF 50 Mio. beantragte, einstimmig. 
Auch von den Kantonen wird der FLS beinahe einhellig unterstützt, wie die Kommission
in ihrem Bericht festhielt. Die im Jahr 2015 durchgeführte Vorkonsultation zum
Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie Biodiversität habe gezeigt, dass 20 von 21
Stellung nehmenden Kantonen einer unbefristeten Verlängerung des Fonds positiv
gegenüber stehen würden. Dabei hätten 17 Kantone gar für eine Verdoppelung der
Mittel zugunsten der Biodiversität plädiert. Aufgrund dieser Vorzeichen – auch die
UREK-NR hatte der parlamentarischen Initiative im Frühjahr 2018 grossmehrheitlich
zugestimmt – beschloss die UREK-SR, auf eine Vernehmlassung zu verzichten. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.08.2018
MARLÈNE GERBER

Im Dezember 2018 entschied sich der Nationalrat, der parlamentarischen Initiative
Walliser (svp, ZH) auf Änderung des Gesetzes über Stauanlagen keine Folge zu geben.
Der Initiant hatte eine Lockerung vor allem für kleinere Stauanlagen wie etwa
Feuerwehrweiler verlangt. Sowohl die Kommission (mit 13 zu 8 Stimmen bei 1
Enthaltung) als auch der Gesamtrat (mit 113 zu 73 Stimmen bei 5 Enthaltungen) sprachen
sich allerdings mit Verweis auf schon heute mögliche Ausnahmen gegen die Initiative
aus. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
SEAN MÜLLER
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Bodenrecht

Unter Verweis auch auf die 1989 angenommenen drei dringlichen Bundesbeschlüsse
erklärte der Ständerat im Sommer dieses Jahres eine Standesinitiative des Kantons
Freiburg zur Bodenspekulation für abgeschrieben. Jene Beschlüsse selbst sollten das
Parlament im Verlaufe des Jahres allerdings noch mehrfach beschäftigen. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.1991
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat beschloss auf Antrag seiner Rechtskommission, einer
parlamentarischen Initiative Epiney (cvp, VS) Folge zu leisten, welche die Erleichterung
des Wiederverkaufs von Immobilien zwischen Ausländern fordert. Nach der geltenden
Regelung müssen Ausländer, die ihre Immobilie veräussern wollen, bisweilen über ein
Jahr zuwarten, bis der nachfolgende Besitzer die Bewilligung zum Kauf des Objektes
von der kantonalen Behörde erhalten hat. Die Kontingente werden durch die
Wiederverkäufe zwischen Ausländern zudem stark belastet. Im Kanton Wallis warteten
1998 beispielsweise über 200 Dossiers auf eine Bewilligung, wovon nur rund die Hälfte
den Neukauf einer Immobilie betrafen. Nationalrat Pelli (fdp, TI) wies mit einer
Interpellation darauf hin, dass Schweizer Immobilienkäufer im benachbarten Ausland
wegen Gegenmassnahmen zur Lex Friedrich auf Benachteiligungen stossen. Der
Bundesrat versicherte hingegen in seiner Antwort, dass in Deutschland, Frankreich und
Österreich keinerlei Diskriminierungen für Schweizer bestünden, allein in Italien seien
Immobilienkäufe durch Schweizer Bürger an gewisse Auflagen gebunden. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Nationalrat stimmte auf Antrag seiner Rechtskommission einer Änderung des
Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen mit Wohnsitz im
Ausland mit 126:1 Stimmen zu. Die auf eine Initiative Epiney (cvp, VS) zurückgehende
Änderung sieht vor, dass Handänderungen unter Ausländerinnen und Ausländern und
Verkäufe von Miteigentum bei Ferienwohnungen künftig nicht mehr zu den
Kontingenten zählen. Bundesrätin Metzler bestätigt, dass sich die Lockerungen kaum
auswirkten, da mit Ausnahme des Wallis kein Kanton seine Kontingente ausgeschöpft
habe. Die Stellungnahme des Bundesrates fällt positiv aus. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.2001
MAGDALENA BERNATH

In der Frühjahressession billigte das Parlament einstimmig eine Änderung des
Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Die
auf eine 1999 gutgeheissene parlamentarische Initiative Epiney (cvp, VS) zurückgehende
Änderung sieht Erleichterungen beim Weiterverkauf von Ferienwohnungen unter
Ausländerinnen und Ausländern vor. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2002
MAGDALENA BERNATH

Auf Antrag seiner Rechtskommission überwies der Ständerat eine parlamentarische
Initiative Dettling (fdp, SZ), die statt einer generellen Publikationspflicht der
wesentlichen Daten des Grundstückserwerbs ein Einsichtsrecht ins Grundbuch
verlangte. Zwar sei eine Botschaft, die das Anliegen in die Teilrevision des
Immobiliarsachenrechts einbezöge, für die nächste Legislatur geplant. Die Kommission
vertrete jedoch die Meinung, dass die kostspielige Publikationspflicht sofort
abgeschafft werden soll. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2002
MAGDALENA BERNATH

Auf Antrag seiner Rechtskommission lehnte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab, welche den Kantonen
vorschreiben wollte, bei Handänderungen von Grundstücken den Verkaufspreis zu
veröffentlichen. Gemäss Kommission sei das Problem der hohen Liegenschaftspreise
damit nicht zu lösen. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Eine Umgehung der restriktiven Regelungen zum Zweitwohnungsbau erhoffte sich Oskar
Freysinger (svp, VS) mit seiner Forderung nach der Schaffung von Notfalls- und
Beherbergungsreserven in Berggebieten. Mit einer parlamentarischen Initiative
forderte er, solche Bauten von den durch die Zweitwohnungsinitiative eingeführten
verfassungsmässigen Beschränkungen auszunehmen. Insbesondere schlecht
ausgelastete Ferienwohnungen würden sich gut als Reserven eignen, da sie ausgestattet
und sofort beziehbar seien, argumentierte der Initiant. In der erstberatenden UREK-NR
war dieser Versuch einer Neuauslegung der Zweitwohnungsinitiative äusserst

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.05.2013
MARLÈNE GERBER
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umstritten. Die Kommission beantragte schlussendlich mit 13 zu 12 Stimmen äusserst
knapp, der Initiative Folge zu geben. Die ständerätliche Schwesterkommission hingegen
war der Ansicht, ein solches Anliegen widerspreche dem Volkswillen und löse darüber
hinaus das Problem der „kalten Betten“ nicht. Die UREK-SR lehnte die Initiative mit 10
zu 1 Stimmen deutlich ab, womit der Antrag auf Folge geben im Plenum diskutiert
werden muss. 47

Auf Antrag ihrer Rechtskommission schrieb die kleine Kammer eine parlamentarische
Initiative Dettling (fdp, SZ) betreffend die Publikationspflicht beim Grundstückerwerb
ab, weil sie im Rahmen der Behandlung des Bundesgesetzes über Zertifizierungsdienste
im Bereich der elektronischen Signatur umgesetzt wurde. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2014
MAGDALENA BERNATH

In der Frühjahrssession 2015 hatte sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen
Initiative Freysinger (svp, VS) zu befassen, die Zweitwohnungen in Berggebieten zu
Notfalls- und Beherbergungsreserven für den Krisenfall erklären wollte. Dies würde
dazu führen, dass solche Bauten von den Berechnungen zur Eruierung des
Zweitwohnungsanteils, welche aufgrund Annahme der Zweitwohnungsinitiative
notwendig wurden, ausgenommen würden. Während die UREK-NR 2013 noch für Folge
geben plädiert hatte, empfahl sie nun ihrem Rat mit 20 zu 2 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, dem Anliegen keine Folge zu geben. Gemäss der Kommission
berücksichtigt der unterdessen vorgelegte bundesrätliche Gesetzesentwurf zur
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative nach der Beratung durch die Kommission die
Interessen der Bergregionen bereits in angemessener Weise. Man habe den
"Handlungsspielraum bestmöglich genutzt"; die Annahme der parlamentarischen
Initiative würde hingegen den Volkswillen missachten. Diese Ansicht schienen die
Nationalrätinnen und Nationalräte grösstenteils zu teilen und schickten das Anliegen
mit 13 zu 165 Stimmen bei drei Enthaltungen endgültig bachab. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2015
MARLÈNE GERBER

Wohnungsbau und -eigentum

Mit zwei miteinander identischen parlamentarischen Initiativen waren beide Räte
bereits im Sommer letzten Jahres konfrontiert worden. Die Initiativen, welche von
Spoerry (fdp, ZH) (Pa.Iv. 89.232) im Nationalrat und von Kündig (cvp, ZG) im Ständerat
eingereicht worden waren, verlangten im wesentlichen, dass in der obligatorischen und
ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge sowie in der gebundenen Selbstvorsorge
angesparte Vermögen für die Altersvorsorge im Rahmen der Freizügigkeitsleistung
(Säule 2a, 2b) bzw. im Rahmen des vorhandenen Sparkapitals (Säule 3a) ganz oder
teilweise zur Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums zur Verfügung zu stellen
seien. Vor allem die Sozialdemokraten kritisierten zwar den von den beiden
parlamentarischen Initiativen beschrittenen Weg, konnten sich jedoch mit dem Ziel der
Förderung selbstgenutzten Wohneigentums aus Mitteln der zweiten Säule grundsätzlich
einverstanden erklären. Den Initiativen wurde denn auch in beiden Räten deutlich Folge
gegeben. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.1990
DIRK STROHMANN

Das EDI erarbeitete auf Veranlassung der letztes Jahr von V. Spoerry (fdp, ZH) (Pa.Iv.
89.232) und Kündig (cvp, ZG) von den jeweiligen Räten angenommenen
parlamentarischen Initiativen Vorschläge über eine Revision des Obligationenrechts
sowie des Gesetzes über die berufliche Vorsorge. Darin wird angeregt, einen Teil der in
der beruflichen Vorsorge angelegten Gelder zur Finanzierung selbstgenutzten
Wohneigentums zu verwenden, um so die mit 30 Prozent als zu niedrig empfundene
Wohneigentumsquote zu erhöhen. Konkret werden vor allem zwei Massnahmen
vorgeschlagen: Die Aufhebung des Verbots der Verpfändung des Versichertenkapitals
sowie die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, welche es den Versicherten
ermöglicht, die ihnen im Umfang des Freizügigkeitsanspruchs zustehenden Gelder als
Darlehen – und nicht als Barauszahlung – für die Finanzierung von Wohneigentum zu
verwenden. Diese Vorschläge gingen Anfang Juli in die Vernehmlassung. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.07.1991
DIRK STROHMANN
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In der Vernehmlassung stiess das im Projekt vorgesehene Darlehensmodell bei FDP, SVP
und LP sowie beim Gewerbeverband und den Gewerkschaften, welche die
Barauszahlung vorziehen würden, auf Ablehnung. Während die CVP als einzige
Bundesratspartei das Darlehensmodell uneingeschränkt unterstützte, sahen SP und
Grüne darin immerhin noch die bessere Lösung. Gegen den Barbezug der Gelder, die in
diesem Falle sofort zu versteuern wären, sprechen ihres Erachtens vor allem die teils
krassen Unterschiede bei der Steuerbelastung in den einzelnen Kantonen. Eine
Angleichung der Steuersätze für aus Pensionskassengeldern bezogene Guthaben liegt
freilich nicht in der Kompetenz des Bundesrates, sondern wäre Sache der Kantone. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.1991
DIRK STROHMANN

Ende 1992 waren von der sozialdemokratischen Fraktion fünf parlamentarische
Initiativen hinsichtlich eines dringlichen Investitionsprogramms zur Linderung von
Arbeitslosigkeit und zur Entlastung der Arbeitslosenkasse eingereicht worden, deren
Forderungen von der zuständigen Kommission des Nationalrats im Januar 1993 in zwei
eigene Kommissionsinitiativen übernommen worden waren. Ziel der Initiativen war
einerseits die Schaffung eines Investitionsbonus für Kantone, Gemeinden und
öffentliche Institutionen und Investitionen für die energetische Sanierung von
Gebäuden, andererseits ein zeitlich befristetes Investitions- und
Beschäftigungsprogramm im Wohnungsbau. Mit letzterem sollten die im Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetz festgelegten Mittel für die Jahre 1993/94 um
zusätzliche CHF 50 Mio. erhöht werden. Die Gelder sollten allen Bauträgern
offenstehen und zur Deckung des Wohnungsbedarfs benötigte, aus Finanzknappheit
nicht in Angriff genommene Projekte in Milliardenhöhe auslösen. Beide Räte stimmten
den Anträgen mit leichten Abänderungen zu.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
DIRK STROHMANN

Im Nationalrat wurde in der Dezembersession zwei parlamentarischen Initiativen der
CVP-Fraktion resp. von Hegetschweiler (fdp, ZH) (99.409) auf Antrag der WAK Folge
geleistet. Beide fordern die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung. Ebenso
wurde eine Motion der FDP-Fraktion (99.3066) in dieser Angelegenheit gegen die
Stimmen der SP überwiesen. Nationalrat Strahm (sp, BE) führte an, dass die Abschaffung
der Eigenmietwertbesteuerung gepaart mit der Aufhebung des Abzuges der
Hypothekarzinsen auf selbstgenutztem Wohneigentum in der WAK von allen Mitgliedern
unterstützt worden sei. Umstritten sei allerdings der ebenfalls geforderte Abzug der
Unterhaltskosten, weil hier eine Bürokratisierung drohe. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Nach der Ablehnung der Volksinitiative „Wohneigentum für alle“ wurde im Parlament
eine breite Debatte über den Eigenmietwert geführt. In der Wintersession hatte der
Ständerat drei Vorstösse dazu zu beraten. Die parlamentarische Initiative Maissen (cvp,
GR), die bereits im vorigen Jahr eingereicht worden war, verlangte die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung bei gleichzeitiger Neuregelung der Hypothekarzinsabzüge.
Solche sollten nach dem Begehren nur noch in den ersten zehn bis 15 Jahren nach
Erwerb für selbstbewohntes Eigentum möglich sein. Für Mietobjekte sollten sie aber
weiterhin aufrechterhalten werden. Die Unterhaltspauschale sollte in einem geringeren
Ausmass, als es die Hauseigentümer-Initiative gefordert hatte, weiterhin gewährt
werden. Die Neuregelung sei schliesslich während einer Übergangszeit von zwölf Jahren
schrittweise einzuführen. Der Initiative wurde auf Anraten seiner WAK vom Ständerat
Folge geleistet. Ebenfalls einen Erfolg zu verzeichnen hatte die parlamentarische
Initiative Bisig (fdp, SZ) (99.413), die auch eine Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung unter gleichzeitiger Aufgabe der Hypothekarzinsabzüge bei
selbstbewohntem Eigentum forderte. Darüber hinaus will das Begehren zur Förderung
des Ersterwerbes ein steuerlich begünstigtes Bausparen einführen. Ferner wird für
Ersterwerber während einer grosszügig bemessenen Dauer ein degressiv ausgestalteter
Hypothekarzinsabzug gefordert. Eine parlamentarische Initiative Büttiker (fdp, SO)
verlangte, dass es den Kantonen frei überlassen werden solle, bei gebundenen
Bausparrücklagen den aufgelaufenen Zins von der Einkommenssteuer und das
Sparkapital von der Vermögenssteuer zu befreien. Auch dieser Vorlage wurde auf
Anraten der WAK Folge gegeben. Ein Vorstoss im Nationalrat, die parlamentarische
Initiative Gysin (fdp, BL) (98.455), forderte, das Bundesgesetz über die direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden dahingehend zu ändern, dass es den Kantonen zukünftig
frei gestellt werde, gebundene Bausparrücklagen, die geäufnet werden, um erstmalig
ausschliesslich und dauernd selbstbenutztes Wohneigentum in der Schweiz zu
beschaffen, bis zu einem bestimmten Betrag von der Steuer zu befreien. Der Initiative
wurde gegen den Widerstand der SP Folge geleistet. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Im Ständerat scheiterte die Standesinitiative des Kantons Aargau für eine tiefere
Bewertung des selbstgenutzten Wohneigentums mit 18 zu 17 Stimmen ganz knapp. Die
WAK hatte in ihrem Bericht darauf hingewiesen, dass der Föderalismus in Sachen
Steuern auch Grenzen habe, vor allem dann, wenn ein Kanton in erster Linie potente
Steuerzahler anlocken wolle. Die Kommission empfahl mit sechs zu einer Stimme, der
Standesinitiative nicht Folge zu leisten. Bundesrat Villiger kritisierte die zahlreichen
Vorstösse zur Wohneigentumsförderung in beiden Räten. Er betonte, er habe sein
Versprechen gehalten und nach der Verwerfung der Volksinitiative «Wohneigentum für
alle» im März eine Expertenkommission zur Prüfung eines Systemwechsels in der
Wohneigentumsbesteuerung eingesetzt, in der auch die Anliegen der Kantone vertreten
seien. Das Instrument der parlamentarischen Initiative oder der Standesinitiative werde
ja eingesetzt, wenn der Bundesrat nicht handle. Das sei aber hier nicht der Fall. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte Nationalrat Widrig (cvp, SG) eine
Präzisierung der Verrechnungssteuer auf Erneuerungsfonds von
Stockwerkeigentümer-Gemeinschaften. Entgegen der früheren Praxis hatte die Eidg.
Steuerverwaltung 1995 per Kreisschreiben verfügt, dass eine Rückerstattung der
Verrechnungssteuer nicht mehr von der Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft, sondern
ausschliesslich von den einzelnen Stockwerkeigentümern selbst geltend gemacht
werden kann. Der Initiant bemängelte, die einzelnen Stockwerkeigentümer seien
rechtlich gar nicht zur Rückerstattung legitimiert, da sie nicht über die
Nutzungsberechtigung am entsprechenden Vermögen verfügen. Stockwerkeigentümer-
Gemeinschaften sollten daher wieder in den Genuss eines eigenständigen
Rückerstattungsanspruchs kommen. Die Räte folgten dem Antrag ihrer WAK und
präzisierten das Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG) im Sinne des
Initianten. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit 95:71 Stimmen gab der Nationalrat auch einer parlamentarischen Initiative de Dardel
(sp, GE) Folge, die eine Verstärkung des Konsumentenschutzes bei der Teilnutzung von
Immobilien verlangte. Dieses sogenannte Timesharing betrifft vor allem
Ferienwohnungen und gibt dem Käufer das Recht, sich in einer Ferienwohnung, einer
Freizeitanlage oder einem Hotel für eine bestimmte Zeit kostenlos aufzuhalten. De
Dardel und die Kommissionsmehrheit forderten im Einklang mit dem EU-Recht eine
Informationspflicht des Verkäufers und ein Rücktrittsrecht des Erwerbers. Oft würden
mit einer Lockvogelpolitik potentielle Käufer mit sehr niedrigen Jahresbeiträgen
angelockt, die dann nach Abschluss des Kaufvertrages massiv anstiegen. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Oktober veröffentlichte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats ihren
Bericht zur parlamentarischen Initiative de Dardel (sp, GE), welche eine Verstärkung
des Konsumentenschutzes bei der Teilnutzung von Immobilien verlangt. Dieses
sogenannte Timesharing betrifft vor allem Ferienwohnungen und gibt dem Käufer von
Anteilsscheinen das Recht, sich in einer Ferienwohnung, einer Freizeitanlage oder
einem Hotel für eine bestimmte Zeit kostenlos aufzuhalten. Die RK schlug im Einklang
mit dem EU-Recht eine Informationspflicht des Verkäufers und ein Rücktrittsrecht des
Erwerbers vor, da potentielle Käufer oft mit sehr niedrigen Jahresbeiträgen, die dann
nach Abschluss des Kaufvertrages massiv ansteigen, angelockt würden. Aufgrund der im
Vernehmlassungsverfahren geäusserten Kritik verkürzte die RK die Widerrufsfrist von
vierzehn auf zehn Tage; diese Annäherung an die im Schweizer Vertragsrecht übliche
Frist von sieben Tagen entspricht der in der Europäischen Union verlangten
Mindestfrist. In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat dem Nationalrat, auf
die Vorlage einzutreten. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Mit 93:73 Stimmen verwarf der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Kiener
Nellen (sp, BE) im Vorprüfungsverfahren, welche die durch das Entlastungsprogramm
2003 bis Ende 2008 sistierte Wohnbauförderung mit zinslosen Darlehen in städtischen
Gebieten wieder aufnehmen wollte. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2005
MAGDALENA BERNATH
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Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) im
Vorprüfungsverfahren Folge. Sie will Erwerbern einer Ersatzliegenschaft nicht nur
Steuererleichterungen gewähren, wenn das neue Eigentum teurer ist als das bisher
bewohnte, sondern auch, wenn es günstiger ist. Die Ratsmehrheit wollte damit
einerseits die Mobilität der Arbeitnehmenden fördern, andererseits älteren und allein
stehenden Personen einen steuerlichen Anreiz geben, in kleinere Haushalte
umzuziehen und ihr bisheriges Wohneigentum jungen Familien zur Verfügung zu
stellen. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.05.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Müller (fdp, AG) betreffend
einen Verzicht der staatlichen Wohnbau- und Wohneigentumsförderung im
Vorprüfungsverfahren ab. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Aeschbacher (evp, ZH) im
Vorprüfungsverfahren ab, welche sowohl Eigenmietwert als auch Zinskostenabzüge
abschaffen wollte. Der Vorstoss fördere das Wohneigentum nicht, da die zusätzliche
steuerliche Belastung, welche die im Begehren vorgesehene vollständige Aufhebung der
Abzugsmöglichkeiten für Schuldzinsen und Unterhaltskosten mit sich brächte, den
Wegfall der Eigenmietwertbesteuerung bei weitem nicht ausgleiche. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer schrieb der Ständerat eine parlamentarische Initiative Büttiker (fdp, SO) ab,
welche es den Kantonen hatte ermöglichen wollen, ein dem basellandschaftlichen
Modell analoges Bausparprogramm einzuführen; zu diesem Thema seien bereits
mehrere Vorstösse beim Bundesrat hängig, so dass sich eine durch das Parlament
ausgearbeitete Vorlage erübrige. Im Herbst kündigte Nationalrat Gysin (fdp, BL),
Vorstand des Schweizerischen Hauseigentümerverbands und der basellandschaftlichen
Wirtschaftskammer, die Lancierung einer eidgenössischen Volksinitiative an. Demnach
sollen Bauspareinlagen nicht nur für den Erwerb von Wohneigentum, sondern
zusätzlich für Energiesparmassnahmen am Haus eingesetzt werden dürfen. Beim
Bausparen wäre es möglich, jährliche Einlagen bis zu 15 000 Fr. steuerlich abzuziehen,
beim Energiebausparen läge die Obergrenze bei 5000 Fr. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Par 115 voix contre 74, le Conseil national a finalement décidé de classer l’initiative
parlementaire de Dardel (ps, GE) visant à introduire dans le droit suisse une protection
accrue des acquéreurs de droits d’utilisation à temps partiel de biens immobilier
inspirée du droit européen. Suite à un premier vote positif en 2001, la Commission des
affaires juridiques a d’abord présenté un projet de loi en 2005 qu’elle a ensuite décidé,
par 11 voix contre 10 et 1 abstention, de retirer l’année suivante au motif que, les cas
d’abus dans ce domaine se faisant plus rares, le besoin de légiférer n’était plus
prioritaire. Les groupes bourgeois ont suivi la majorité de la commission, tandis que les
groupes écologiste et socialiste se sont vigoureusement et unanimement opposés au
classement de l’initiative. 64

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2007
NICOLAS FREYMOND

Lors de la session de printemps, le Conseil des Etats a procédé à l’examen préalable de
l’initiative parlementaire Hegetschweiler (prd, ZH) visant à garantir l’octroi d’un
allégement fiscal aux particuliers qui vendent leur logement afin d’en acheter un
nouveau, que celui-ci soit plus cher ou meilleur marché que le précédent. Pour rappel,
cette modification de la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID) doit corriger la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui exclut
tout allégement dans les cas où la nouvelle propriété est moins chère que la
précédente. Par 16 voix contre 15, la Chambre haute a suivi sa commission de
l’économie et des redevances (CER-CE) et décidé de ne pas donner suite à l’initiative
estimant qu’elle engendrerait une complexification excessive du système fiscal par la
possibilité offerte de différer de plusieurs années l’imposition des gains immobiliers
réalisés lors de la vente d’un bien en cas de réutilisation partielle du produit de ladite
vente. Le Conseil national ayant réitéré son soutien à la réforme proposée, l’objet est
retourné au Conseil des Etats en fin d’année. La Chambre des cantons s’est finalement
ralliée, par 24 voix contre 12, à celle du peuple à la faveur d’un vote compact des élus
bourgeois. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2007
NICOLAS FREYMOND
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Nachdem im Vorjahr der Ständerat die drei parlamentarischen Initiativen zur
Förderung des steuerlich begünstigten Bausparens zum zweiten Mal abgelehnt hatte,
befasste sich in der Frühjahrssession wieder der Nationalrat damit. Die drei Vorstösse
der SVP-Fraktion, von Gysin (fdp, BL) resp. von Jermann (cvp, BL) aus dem Jahr 2004
verlangten, dass das Steuerharmonisierungsgesetz so zu ändern ist, dass die Kantone
das steuerprivilegierte Bausparen nach dem Modell des Kantons Basel-Land einführen
resp. beibehalten dürfen (pa.Iv. 04.446; 04.448; 04.475). Gegen den Widerstand der SP
und der GP, welche die Vorlage weiterhin als eine Steuerprivilegierung der Reichen
bezeichneten, entschied sich der Nationalrat noch einmal dafür, diesen
parlamentarischen Initiativen Folge zu geben. Mit relativ knappen Mehrheiten lehnte sie
der Ständerat aber auch ein drittes Mal und damit endgültig ab. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2008
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der Linken stimmte der Nationalrat der Abschaffung der so
genannten Dumont-Praxis zu. Auslöser war eine parlamentarische Initiative Müller (fdp,
AG) aus dem Jahr 2004 gewesen, welcher die Wirtschaftskommissionen beider Räte
Folge gegeben hatten. Diese Dumont-Praxis geht auf ein Bundesgerichtsurteil von 1973
zurück und schreibt vor, dass Käufer von vernachlässigten Liegenschaften die
Renovationsarbeiten während der ersten fünf Jahre nicht als Unterhaltsaufwand vom
steuerpflichtigen Einkommen abziehen dürfen. Während Müller noch eine Reduktion
der Frist auf zwei Jahre verlangt hatte, beantragte die WAK-NR eine gänzliche
Aufhebung der Bestimmungen auf Bundesebene. Den Kantonen sollte es frei gestellt
sein, ob sie die Dumont-Praxis weiter führen wollen. Der Bundesrat opponierte in
seiner Stellungnahme gegen diese Wahlfreiheit der Kantone, da sie die Bestrebungen
der Steuerharmonisierung unterlaufe. Die WAK übernahm dieses Argument und
beantragte, die Dumont-Praxis ganz abzuschaffen. Wohnbaupolitisch spreche
insbesondere dafür, dass nötige Renovierungsarbeiten und energiepolitische
Sanierungen nicht aus Steuergründen hinaus gezögert würden. Gegen den Widerstand
der SP und der GP, die darin primär ein Steueroptimierungsinstrument für Reiche
sahen, stimmte der Nationalrat dieser Aufhebung mit 127 zu 56 Stimmen zu. In der
Schlussabstimmung sprachen sich auch die Grünen für die Aufhebung aus, da sie
schliesslich den Aspekt der Erleichterung von Renovationen mit dem Ziel der
Verbesserung der Energieeffizienz höher bewerteten als die von ihnen ursprünglich
bekämpften steuerpolitischen Auswirkungen. Der Ständerat schloss sich diesem
Entscheid einstimmig bei drei Enthaltungen an. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER

Die WAK-NR präsentierte im Februar den ausgearbeiteten Vorentwurf zur
parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH). Der Vorstoss verlangt bei
Ersatzbeschaffung einer Wohnliegenschaft Steuererleichterung, auch wenn das neue
Eigentum günstiger ist als das bisher bewohnte. Die Vorlage regelt zudem die
Besteuerungskompetenz der Kantone bei interkantonalen Ersatzbeschaffungen sowie
die gegenseitige Meldepflicht. Die Kommission beschloss, im Frühling eine
Vernehmlassung durchzuführen um die Stellungsnahmen der Kantone und anderer
interessierter Kreise einzuholen, bevor der Vorentwurf dem Rat unterbreitet würde. Da
die WAK-NR im Herbst zu den Vernehmlassungsergebnissen noch nicht Stellung
nehmen konnte, beschloss der Ständerat eine Fristverlängerung um zwei Jahre. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2009
MARLÈNE GERBER

Im Januar präsentierte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des
Nationalrates die Vernehmlassungsergebnisse zum Gesetzesvorentwurf zur
parlamentarischen Initiative von alt Nationalrat Hegetschweiler (fdp, ZH), welche einen
Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung von selbstbewohnten Liegenschaften verlangt.
Die Gesetzesrevision will den erneuten Wechsel von der absoluten zur relativen
Methode des Grundstückgewinns, was bedingt, dass auch Steueraufschub gewährt
werden kann, wenn der Grundstückspreis des Ersatzobjekts geringer ist als derjenige
der ursprünglichen Liegenschaft. Die Ergebnisse der Vernehmlassung waren
überwiegend negativ. Während zwar die FDP, CVP und SVP sowie der Kanton Neuenburg
den Entwurf mit Argumenten der Förderung von Wohneigentum und beruflicher
Mobilität unterstützten, sahen die restlichen Kantone und die SP im vorgeschlagenen
Systemwechsel überwiegend steuerrechtliche Nachteile. Mit einem Mehr von 14 zu 8
Stimmen bei zwei Enthaltungen beschloss die Kommission jedoch, dem Rat den
ursprünglichen Vernehmlassungsentwurf zu unterbreiten. In seiner darauffolgenden
Stellungnahme sprach sich der Bundesrat wie die Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer ebenfalls für den Erhalt der absoluten Methode aus, da
sich diese als sachgerecht und praktikabel erwiesen habe und der beruflichen Mobilität

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2010
MARLÈNE GERBER
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nicht entgegenstehe. Da bei der relativen Methode Steueraufschub ebenfalls für den
nicht reinvestierten Gewinn möglich wäre, befürchtete er eine Privilegierung der
Liegenschaftsbesitzer und damit verbundene steuerliche Mindereinnahmen bei den
Kantonen. Weiter bemängelte er, dass ein solches System steuerrechtlichen
Grundprinzipien, namentlich dem Realisationsprinzip und dem Prinzip der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, widerspreche. Zustimmung erhielten jedoch die im
Entwurf festgehaltenen Regelungen zu Besteuerungskompetenz und Meldepflicht im
Falle von interkantonaler Ersatzbeschaffung. Im Nationalrat stellte die
Kommissionsminderheit einen Antrag auf Nichteintreten, welcher jedoch dank
bürgerlicher Opposition deutlich abgelehnt wurde. Der Nationalrat folgte in allen
Punkten seiner Kommission und beantragte in der Gesamtabstimmung mit 104
bürgerlichen zu 58 Stimmen aus dem linken Lager die Annahme des Entwurfes. Ein
anderes Bild zeigte sich in der Wintersession im Ständerat. Auf Anraten seiner
Kommission, welche klar den Argumenten des Bundesrats und der Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer folgte, beschloss die Kleine Kammer diskussionslos, nicht
auf die Vorlage einzutreten, worauf das Geschäft zurück an den Nationalrat ging. 69

Nachdem der Ständerat im Jahr 2010 auf Nichteintreten entschieden hatte, gelangte
die parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) im Frühjahr erneut in den
Nationalrat. Das Geschäft verlangt bei Ersatzbeschaffung von Wohneigentum den
Wechsel von der absoluten zur relativen Methode der Grundstückgewinnbesteuerung.
Im Gegensatz zu der absoluten Methode würde beim Anwenden der relativen Methode
der nicht reinvestierte Grundstückgewinn ebenfalls dem Steueraufschub unterliegen.
Eine äusserst knappe bürgerliche Kommissionsmehrheit der zuständigen Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) wollte am vorjährig gefällten Entscheid des
Nationalrates festhalten und beantragte erneut Eintreten. Ein Minderheitsantrag von
Mitte-Links wollte sich hingegen dem Ständerat anschliessen. Die
Kommissionsminderheit vertrat – wie auch Bundesrat, Finanzdirektorenkonferenz und
25 Kantone – den Standpunkt, dass die relative Besteuerungsmethode keine
angemessene Lösung sei und nicht zu einer Vereinfachung des Systems führen würde.
Die grosse Kammer folgte jedoch der Kommissionsmehrheit und entschied mit 107 zu
72 Stimmen erneut, auf das Geschäft einzutreten. Der Ständerat hielt jedoch ebenfalls
an seiner Position fest: Er beschloss zum zweiten Mal Nichteintreten, womit das 2004
eingereichte Anliegen nach langem Leidensweg endgültig vom Tisch war. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.2011
MARLÈNE GERBER

Anfang Jahr wurden die Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenentwurf zu
den beiden Bausparinitiativen präsentiert. Der Gegenvorschlag, der von der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) gefordert und
ausgearbeitet worden war, orientierte sich stark an der Volksinitiative des HEV, welche
im Gegensatz zur Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Bausparen (SGFB) eine
obligatorische Einführung des Bausparens in den Kantonen vorsieht. Der Gegenentwurf
unterscheidet sich aber in zwei wesentlichen Punkten von der HEV-Initiative: Zum
einen verfügt er über moderatere steuerliche Anreize, da die Vermögenserträge der
Einkommenssteuer und die Bausparguthaben der kantonalen Vermögenssteuer
unterstellt würden, und zum anderen enthält er klarere Regelungen im Falle
zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen. In der Vernehmlassung äusserten sich
die CVP, CSP und SVP positiv zum Gegenentwurf. Die FDP stimmte dem Entwurf unter
dem Vorbehalt zu, dass er durch die in der SGFB-Initiative geforderten
Abzugsmöglichkeiten für Energie- und Umweltinvestitionen ergänzt werde. Eine klar
ablehnende Haltung gegenüber dem Anliegen vertraten die EVP, die Grünen und die SP
sowie nicht weniger als 22 Kantone. Nur gerade der Kanton Genf und der Kanton Basel-
Land, welcher als einziger Kanton über die Möglichkeit des steuerbegünstigten
Bausparens verfügt, unterstützen das Vorhaben. Die Urheber der beiden Initiativen
sprachen sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aus. Abgelehnt wurde der indirekte
Gegenvorschlag von den Mieterverbänden. Der Bundesrat gab ebenfalls eine
ablehnende Stellungnahme ab. Der wichtigste Einwand der Landesregierung war, dass
die Zielgruppe der Schwellenhaushalte (Haushaltseinkommen zwischen CHF 60'000
und CHF 100'000) mangels Eigenkapital nicht in der Lage sein würden, innerhalb von 10
Jahren ausreichend Mittel zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu äufnen.
Das Bausparen widerspräche dem Rechtsgleichheitsgebot, da gerade
einkommensstarke Steuerpflichtige, welche sich auch ohne die vorgesehenen
Massnahmen Eigenwohnheim leisten könnten, überdurchschnittlich vom Bausparen
profitieren würden. Der Bundesrat verwies zudem auf den Kommissionsbericht der
WAK-SR, der bei zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen trotz

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
MARLÈNE GERBER
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Nachbesteuerung in einigen Fällen von Steuerausfällen im fünfstelligen Bereich pro
Person oder Ehepaar ausgeht. Weiter befürchtete er wegen Raumknappheit steigende
Haus- und Bodenpreise, was den Effekt der steuerlichen Fördermassnahmen
zumindest teilweise aushebeln könnte. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
behandelte der Ständerat den indirekten Gegenentwurf. Die Kommissionsmehrheit der
WAK-SR empfahl Eintreten. Unter anderem würde dies dem Nationalrat ermöglichen,
seine im Vorjahr ausgesprochene Unterstützung der beiden Volksinitiativen zu Gunsten
des moderateren Gegenvorschlages zurückzuziehen. Die kleine Kammer trat mit 20 zu
15 Stimmen auf den Entwurf ein und verabschiedete ihn bei 17 zu 17 Stimmen nur dank
Stichentscheid des Präsidenten Inderkum (cvp, UR). Der Nationalrat trat dann in der
Sommersession mit deutlichem Mehr auf den Gegenentwurf ein und empfahl ihn
ebenfalls zur Annahme. Praktisch geschlossen gegen den Entwurf votierten SP und
Grüne mit Unterstützung einer Minderheit der CVP. In der Schlussabstimmung fand das
Anliegen im Nationalrat mit 111 zu 64 Stimmen Zustimmung. In der ständerätlichen
Schlussabstimmung wurde der indirekte Gegenentwurf dann aber doch noch zu Fall
gebracht, nämlich mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Was die Stimmung im
Ständerat schlussendlich kippen liess, darüber konnte nur spekuliert werden. Zum
einen hätten einige freisinnige Ständeräte aus gewichtigen Gründen der
Schlussabstimmung fernbleiben müssen, zum anderen hätten die kantonalen
Finanzdirektionen mit ihrer Warnung vor Steuerausfällen von jährlich über CHF 100 Mio.
die kleine Kammer erfolgreich mobilisiert, liess Ansgar Gmür, Direktor des HEV,
verlauten. Bei Annahme des Gegenvorschlages hätte der HEV den Rückzug seiner
Initiative in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite hatte die SP bei Annahme des
Gegenvorschlages bereits mit dem Referendum gedroht. 71

In Form einer parlamentarischen Initiative forderte Leo Müller (cvp, LU) auf
eidgenössischer Ebene den Übergang vom dualistischen zum monistischen
Besteuerungssystem von Grundstückgewinnen. Konkret würde mit dieser Regelung der
Wertzuwachs von Grundstücken des Geschäftsvermögens in jedem Fall der
Grundstückgewinnsteuer unterliegen, ausser wenn die Gewinne aus wieder
eingebrachten Abschreibungen erwachsen. Nach dem dualistischen
Besteuerungssystem wird nur der Wertzuwachs von Privatliegenschaften der
Grundstückgewinnsteuer unterzogen, während bei Wertzuwachs auf
Geschäftsimmobilien von selbständig Erwerbenden die Einkommenssteuer, bzw. im
Falle juristischer Personen die allgemeine Gewinnsteuer zur Anwendung kommt. Die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) beantragte mit
knappem Mehr von 13 zu 10 Stimmen bei zwei Enthaltungen, der parlamentarischen
Initiative keine Folge zu geben. Dass ein Wechsel hin zum monistischen System wie vom
Initiant angenommen eine Vereinfachung der Grundstückgewinnbesteuerung darstellen
könnte, wurde von der Mehrheit der Kommissionsmitglieder bezweifelt. Weiter wäre
mit hohen Steuerausfällen bei Bund und Kantonen zu rechnen und insbesondere
würden Gruppen mit grossen Wertzuwachsgewinnen bevorzugt. Letzteres stünde in
Konflikt mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit. Eine starke bürgerliche
Kommissionsminderheit stützte das Anliegen der Initiative, indem sie das geltende
Besteuerungssystem als unnötig kompliziert kritisierte und in vorliegendem Ansuchen
eine mögliche Vereinfachung sah, von der die Kantone allenfalls profitieren könnten.
Darüber hinaus sollten die Folgen des Bundesgerichtsentscheides vom 11. Dezember
2011 genau überdacht werden. Hierzu könne die parlamentarische Initiative beitragen.
Ähnlich uneinig zeigte sich der Nationalrat, schloss sich aber schlussendlich mit 93 zu
82 Stimmen der Minderheit an und beantragte, der parlamentarischen Initiative Folge
zu geben. Während eine relativ geschlossene CVP und SVP mit Unterstützung der BDP
erfolgreich den geschlossenen Fraktionen von GLP, Grünen und SP gegenüber traten,
zeigte sich die FDP gespalten. Das Geschäft geht nun an die ständerätliche WAK. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2013
MARLÈNE GERBER

Mit einer im Jahr 2008 eingereichten parlamentarischen Initiative wollte die SVP-
Fraktion den Kantonen ermöglichen, das steuerbegünstigte Bausparen einzuführen.
Nachdem die nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) 2011
die Beratung zum Anliegen sistiert hatte, um den Volksentscheid zu den
Bausparinitiativen abzuwarten, beschäftigte sie sich im Mai 2014 erneut mit dem
Geschäft. Mit 11 zu 9 Stimmen bei zwei Enthaltungen sprach sich eine knappe
Kommissionsmehrheit dafür aus, dass der parlamentarischen Initiative, die ein Anliegen
der 2012 bei Volk und Ständen gescheiterten Volksinitiative „Für ein steuerlich
begünstigtes Bausparen“ wieder aufgenommen hätte, keine Folge zu leisten sei. Das
gleiche Schicksal ereilte mit 12 zu 9 Stimmen bei zwei Enthaltungen eine ebenfalls 2008

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2014
MARLÈNE GERBER
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eingereichte parlamentarische Initiative Gysin (fdp, BL) zur Steuerbefreiung der
Bausparförderprämien und baulichen Energie- und Umweltschutzmassnahmen. Auch
diese Forderung hatte die Bausparinitiative beinhaltet. In der Herbstsession wurden die
Anträge der Kommissionsmehrheit von den geschlossenen Fraktionen der SP, der
Grünen und der GLP sowie einer Grossmehrheit der BDP- und CVP-Vertreter und einer
Minderheit der FDP-Fraktion gestützt, womit den Anliegen keine Folge gegeben
wurde. 73

Der Nationalrat hatte 2013 einer parlamentarischen Initiative Müller (cvp, LU) Folge
gegeben, welche für Grundstücke den Übergang vom dualistischen zum monistischen
Besteuerungssystem fordert. Wie eine parallel behandelte Motion nahm auch dieses
Anliegen von Leo Müller seinen Ursprung in einem umstrittenen
Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2011, wonach landwirtschaftliche
Grundstückgewinne auch über die Anlagekosten hinaus der Einkommenssteuer
unterliegen. Trotz dem sehr knappen Stimmenverhältnis in der ständerätlichen
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), deren Mehrheit ihrem Rat das
Anliegen schliesslich nur mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten zur
Ablehnung unterbreitete, fiel der Entscheid des Ständerates in der Wintersession 2014
deutlich aus: Mit 33 zu 3 Stimmen beschloss die Kantonskammer entgegen dem
Nationalrat, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben und erledigte somit
ein Anliegen, das gemäss Kommissionsmehrheit in die Steuerhoheit der Kantone
eingegriffen hätte. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2014
MARLÈNE GERBER

Im Winter 2015/2016 gaben beide Kommissionen für Rechtsfragen im Rahmen des
Vorprüfungsverfahrens einer parlamentarischen Initiative Gössi (fdp, SZ) Folge, die
verbindliche Haftungsregeln beim Kauf neuer Wohnungen fordert. Damit soll dem
Käufer beim Erwerb einer Eigentumswohnung, die innerhalb der letzten 12 Monate
überwiegend neu gebaut wurde, das Recht eingeräumt werden, die unentgeltliche
Beseitigung der festgestellten Baumängel direkt vom Verkäufer zu verlangen. Dies,
sofern dem Verkäufer dadurch nicht übermässige Kosten erwachsen und die Mängel
innerhalb einer bestimmten Frist nach deren Entdeckung (60 Tage) gemeldet werden.
Mit Annahme des Vorstosses wird die Praxis des vertraglichen Haftungsausschlusses
unterbunden, wobei der Verkäufer die Mängelrechte an am Bau beteiligte Parteien (z.B.
Bauunternehmen, Planer und Lieferanten) abtritt. Dies hat gemäss der Initiantin oft zur
Folge, dass der Käufer seine Forderung aufgrund von Schwierigkeiten bei der Zuweisung
von Verantwortlichkeiten nicht wirksam durchsetzen kann. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2016
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Nationalrat die Frist für die Erfüllung einer parlamentarischen Initiative
Müller (fdp, AG) mit der Forderung nach einer Harmonisierung der kantonalen
Baurechtsvorschriften dreimal verlängert hatte, schrieb er den Gesetzgebungsauftrag
in der Wintersession 2016 ab. Er tat dies auf Empfehlung seiner UREK-NR, die in einem
Bericht über die Fortschritte bezüglich Beitritt der Kantone zur interkantonalen
Vereinbarung vom 31. Januar 2006 über die Harmonisierung der Baubegriffe Auskunft
gab: Im Jahr 2010 waren sechs Kantone der Vereinbarung beigetreten, womit diese
hatte in Kraft treten können. Ende 2012 hatte die Vereinbarung elf beigetretene
Kantone gezählt, bis zum Zeitpunkt des Berichts (November 2016) war diese Zahl auf 16
Kantone angewachsen. Mit den Kantonen Genf, Jura, Wallis und Waadt würden in vier
weiteren Kantonen Vorbereitungsarbeiten zum Beitritt zur Vereinbarung laufen.
Während mit den Kantonen Zürich, Glarus und St. Gallen drei weitere Kantone den Weg
des autonomen Nachvollzugs der Bestimmungen gewählt hätten, verblieben somit mit
Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden und dem Tessin lediglich drei Kantone, die
keinerlei Harmonisierungsbestrebungen zeigten. Eine verfassungsrechtliche Anpassung
auf eidgenössischer Ebene sei aufgrund der beträchtlichen Fortschritte nicht mehr
länger angezeigt, weswegen man mit 15 zu 5 Stimmen (3 Enthaltungen) beantrage, die
Initiative abzuschreiben. Der Nationalrat kam diesem Antrag in der Wintersession 2016
diskussionslos nach. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
MARLÈNE GERBER
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In Zusammenhang mit der Beratung der Motion Egloff, die ein Wahlrecht bei der
Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung fordert, beschloss die WAK-SR im
Februar 2017 einstimmig bei einer Enthaltung die Lancierung einer parlamentarischen
Initiative mit dem Ziel, einen generellen Systemwechsel in der
Wohneigentumsbesteuerung herbeizuführen. Ein solcher Wechsel sähe die generelle
Abschaffung des Eigenmietwertes für den Hauptwohnsitz vor, und zwar unter der
Voraussetzung, dass der Systemwechsel möglichst haushaltsneutral erfolgen kann, zum
Verfassungsziel der Wohneigentumsförderung beiträgt und zu keiner unzulässigen
Benachteiligung der Mieterschaft führt. 77

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2017
MARLÈNE GERBER

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s'est
prononcée à l'unanimité en faveur d'une modification du système d'imposition de la
propriété du logement. Consciente du risque d'instabilité des marchés financiers, en
raison d'une hausse des taux d'intérêts et de l'endettement élevé des ménages privés,
elle soutient la proposition de sa consœur de l'autre conseil. La majorité des membres
de la commission souhaite, dans un premier temps, soustraire les résidences
secondaires à ce changement de système, tout en conservant la possibilité de
déduction des coûts immobiliers rattachés au logement occupé par son propriétaire.
Elle juge qu'il est encore trop tôt de les supprimer pour laisser place à un système sans
imposition de la valeur locative, comme demandé dans l'initiative parlementaire
(16.455). La CER-CE doit alors élaborer un projet. 78

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.08.2017
DIANE PORCELLANA

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) propose, sans
opposition, la prolongation du délai imparti pour la mise en œuvre de l'initiative
parlementaire Gössi visant l'amélioration de la protection juridique des acquéreurs de
logements en propriété par étage. La commission souhaite la coordonner avec les
travaux relatifs à la motion (09.3392) et l'initiative parlementaire Hutter (12.502),
traitant de thèmes similaires. La commission estime que les objectifs des deux
initiatives parlementaires pourront être intégrés dans le processus législatif découlant
des propositions que le Conseil fédéral formulera en réponse à la motion (09.3392).
C'est pourquoi elle demande la suspension de la mise en œuvre de l'initiative
parlementaire Gössi, en attendant le rapport du Conseil fédéral concernant la mise en
œuvre de la motion. Sans discussion, le délai de traitement est prolongé de deux ans au
Conseil national. 79

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
DIANE PORCELLANA

Mit einer parlamentarischen Initiative beabsichtigte Nationalrat Hardegger (sp, ZH) die
Stockwerkeigentümer zu verpflichten, einen obligatorischen Erneuerungsfonds für
Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten zu schaffen sowie über dessen Ausgestaltung zu
befinden. Der Zürcher Sozialdemokrat argumentierte, dass gemäss heutigem Recht
Stockwerkeigentümer aufgrund des notwendigen qualifizierten Mehrs bei Entscheiden
über Gesamtsanierungen auch dringend notwendige Sanierungsmassnahmen
verhindern können. Bestünden bereits angesparte Mittel in einem Fonds, könnte die
Zustimmung einfacher erzielt werden. 
Im November 2018 beantragte die RK-NR mit 15 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung, dem
Anliegen keine Folge zu geben. Sie begründete ihre Position damit, dass zum gegebenen
Zeitpunkt bereits vier Fünftel aller Stockwerkeigentümerschaften einen solchen Fonds
einrichten würden. Zudem solle das Stockwerkeigentumsrecht lediglich
Rahmenbedingungen schaffen. 80

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.11.2018
MARLÈNE GERBER
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